
 

  

Disziplin Para-Dressur 

Selektionskonzept EM Para-Dressur Ermelo (NED) 

1. Datum der Veranstaltung 
03. – 07.09.2025 

2. Mindestanforderungen der FEI für Mannschaften und Einzel 
Als Paar (Athlet:in und Pferd) an einem Grand Prix Test A oder Grand Prix Test B mind. einmal 
64% an einem 3*- Turnier von der Ground Jury erreicht haben. 
 
Falls keine Mannschaft selektioniert werden kann, sind für die Disziplin Para Dressage maximal 
zwei Paare (2 Athlet:innen und 2 Pferde) zugelassen. 

3. Selektionen 
3.1 Allgemeines 

An den Selektionswettkämpfen muss der Beweis erbracht werden, auf einen Termin hin opti-
male Leistungen planen und erbringen zu können. Das Erreichen der Limite ist die Grundan-
forderung, um vom/von der Equipenchef:in zuhanden der Selektionskommission Para-Dressur 
von Swiss Equestrian für eine Selektion vorgeschlagen zu werden. Die Selektionskommission 
Para-Dressur von Swiss Equestrian trifft im Anschluss einen Selektionsentscheid. 
 

3.2 Selektionszeitraum 
Alle Wettkämpfe, die in der nachfolgenden Periode bestimmt werden, dienen der oder dem 
Equipenchef:in und der Selektionskommission Para-Dressur zur Beurteilung und Begründung 
der Selektion: 
01.01.2025 – 20.07.2025 
 
Selektionswettkämpfe 
Die folgenden Selektionswettkämpfe gelten als Grundlage für die Selektion: 
 
Pflicht-Turnier 
CPEDI3* Ornago (ITA) 03.07.25 – 06.07.25 
Die Teilnahme an diesem Pflicht-Turnier ist für alle EM-Kandidat:innen obligatorisch. 
 
Weitere Qualifikations-Turniere 
Alle CPEDl3* während des Selektionszeitraums zählen für das Erreichen der FEI- wie auch der 
Swiss Equestrian-Kriterien.  
 
Für Grade IV und V-Reiter:innen ist zudem die Teilnahme an nationalen Turnieren obligatorisch. 
Sie müssen mindestens 1-mal an einer offiziellen Dressurprüfung auf der entsprechenden Stufe 
des jeweiligen Grades (IV: ab L 14 / V: ab M 22) ein Resultat von 65% oder mehr erreichen. 
 



   
2 

3.3 Selektionskriterien 
Mannschaft 
Die Mannschaft muss in der Lage sein, 192% als Mannschaftsresultat erreichen zu können. Dies 
muss in Einzelresultaten in Grand Prix Test A oder Grand Prix Test B an den CPEDI3* während 
des Selektionszeitraums erbracht werden. 
 
Einzel (wenn keine Mannschaft selektioniert werden kann) 
Zwei (2) mal 67% in Grand Prix Test A oder Grand Prix Test B an zwei verschiedenen CPEDI3* 
während des Selektionszeitraums. 
 
Die Erfüllung dieser Selektionskriterien bedeutet jedoch nicht die automatische Selektion des 
Paares. 
 
Anlässlich des Selektionstermins müssen die Pferde in guter gesundheitlicher Verfassung in al-
len Belangen präsentiert werden. Die SELKO behält sich das Recht vor, nach Absprache mit 
den Athlet:innen einen Start bei einem nationalen oder internationalen Turnier zwischen dem 
Datum der Selektion und dem Beginn der Meisterschaft zu verlangen. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme an der EM ist die Kadermitgliedschaft und Unterzeichnung 
einer Kadervereinbarung von Swiss Equestrian im Jahr der EM durch den teilnehmenden Ath-
let:innen. Eine Kaderaufnahme kann auch während der laufenden Saison erfolgen.  
 
Weitere Kriterien: 
• Leistungsentwicklung / erzielte Resultate bis zum Selektionstermin 
• Zusammensetzung und Grösse des Teilnehmerfelds an den besuchten CPEDI 
• Form und Gesundheitszustand der Pferde 
• Form und Gesundheitszustand der Reiter:innen 
• Teamfähigkeit der Reiter:innen 

 

3.4 Medizinalklausel 

Für Paare mit erwiesenem Medaillenpotential kann aus medizinischen oder veterinärmedizini-
schen Gründen eine Sonderregelung getroffen werden. 
 
Der (veterinär-)medizinische Nachweis muss unmittelbar nach Krankheits- oder Verletzungs-
beginn erfolgen. Entsprechend werden Vorschläge für entsprechende Alternativwettkämpfe 
oder Beurteilungsmöglichkeiten kommuniziert. 
 
Ausnahmen sind möglich im Fall von verletzten Athlet:innen oder Pferden mit hohem Potential 
sowie aus taktischen Gründen bei der Selektion von Mannschaften. Dies ist entsprechend zu 
begründen.  
 

3.5 Taktische Selektion 
Paare können aus taktischen Gründen zur Selektion vorgeschlagen werden.  

4.  Kommunikation 
Die oder der Equipenchef:in stellt sicher, dass die involvierten Athlet:innen und Trainer:innen 
das Selektionskonzept gesehen und gelesen haben. 
 
Die oder der Equipenchef:in reicht der Selektionskommission Para-Dressur den Selektionsan-
trag ein.  
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Nach der Selektion informiert die oder der Equipenchef:in die Athlet:innen telefonisch über die 
Selektion resp. Nicht-Selektion. Diese wird im Anschluss schriftlich bestätigt.  
 
Erst nachdem alle Athlet:innen und Delegationsmitglieder über den Entscheid informiert wor-
den sind, orientiert Swiss Equestrian die Öffentlichkeit mit einer Medienmitteilung.  

5. Termine 
Offizielles Selektionsdatum durch die SELKO:  22.07.2025 

6. Zusammensetzung der SELKO 
Verantwortliche Disziplin:  Evelyne Niklaus 
Ressort Sport: Lea Balett-Städler 
Ressort allgemeines Umfeld: Renate Kurmann 
Veterinär/Equipenchef: Fabian Gieling 
Vertretung PluSport: Christof Baer 
 
 
Bern, 17.01.2025 
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